
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/6/27 2002/07/0020
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §122 Abs1;

Rechtssatz

Einstweilige Verfügungen nach § 122 Abs 1 WRG 1959 dürfen nicht "rein vorbeugend", d.h. vor Beginn einer allenfalls

gefährlichen Tätigkeit, erlassen werden (Hinweis E 22.3.1988, 87/07/0108).
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